Befristeter Arbeitsvertrag mit sachlichem Grund nach
§ 14 Absatz 1 TzBfG 

Zwischen der Firma ..., Anschrift 

- nachstehend Arbeitgeber genannt -

und

Herrn/Frau ..., Anschrift 

- nachstehend Mitarbeiter/Mitarbeiterin genannt -

wird folgender befristeter Arbeitsvertrag nach § 14 Absatz 1 TzBfG geschlossen:

§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses, Tätigkeit
(1) Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin wird ab ... als ... eingestellt.

(2) Zu den Aufgaben des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin zählen insbesondere

· ... 

· ... 

· ...

(3) Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin hat seine/ihre ganze Arbeitskraft der Firma zu widmen.

(4) Ort, Art und zeitliche Lage der vom Mitarbeiter/von der Mitarbeiterin zu erledigenden Aufgaben richten sich nach den betrieblichen Bedürfnissen des Arbeitgebers, soweit dies dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin zumutbar ist. Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin kann im In- und Ausland eingesetzt werden.

(5) Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin innerhalb des Unternehmens bei unveränderten Bezügen auch eine andere seiner/ihrer Vorbildung und seinen/ihren Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit zu übertragen und ihn/sie an einen anderen Ort zu versetzen. Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin verpflichtet sich, einer etwaigen Anordnung dieser Art Folge zu leisten, sofern ihm/ihr die angewiesene Tätigkeit zumutbar ist.

§ 2 Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses
(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am ...

(2) Die ersten ... Wochen/... Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden (§ 622 Abs. 3 BGB). Die Kündigung bedarf nach § 623 BGB der Schriftform.

(3) Das Arbeitsverhältnis ist nach § 14 Abs. 1 TzBfG für die Dauer von ... Monaten befristet. Das Arbeitsverhältnis ist befristet, weil der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht. 

Varianten: 

... weil der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin als Vertretung für Herrn / Frau ... beschäftigt wird, der / die sich bis zum 00.00.00 in einem Fortbildungslehrgang befindet. 

... weil der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin die Befristung bis zum genannten Termin ausdrücklich wünscht. 

... weil die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung auf die Dauer der Sommersaison mit sich bringt (z. B. in Gastronomie-Betrieben) 

... weil der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin eine bis zum 00.00.00 gültige Arbeitserlaubnis besitzt. 

(4) Vor Ablauf der vereinbarten Befristung können beide Seiten - unabhängig vom Eintritt der vereinbarten Bedingung - das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen kündigen. Die Kündigung bedarf nach § 623 BGB der Schriftform.

§ 3 Vergütung
Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin erhält eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von ... € (in Worten ... Euro).

Die Vergütung ist jeweils am Monatsende fällig und wird auf ein Konto des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin überwiesen.

§ 4 Sonderzahlungen
(1) Gratifikationen und andere Sonderzahlungen werden vom Arbeitgeber freiwillig gewährt. Auf diese Leistungen besteht auch nach wiederholter Gewährung kein Rechtsanspruch - weder der Höhe noch dem Grunde nach.

(2) Ist der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin im Kalenderjahr, in dem eine Gratifikation oder andere Sonderzahlung freiwillig gewährt wird, nur Teile des Jahres beschäftigt gewesen, erhält er/sie die Gratifikation oder andere Sonderzahlung anteilig entsprechend der Beschäftigungsdauer.

§ 5 Arbeitszeit
(1) Die Arbeitszeit beträgt ... Stunden wöchentlich. Ihre Lage richtet sich nach den betrieblichen Regelungen.

(2) Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin verpflichtet sich, Überstunden oder Mehrarbeit in der gesetzlich zulässigen Höhe zu leisten, wenn dies betrieblich erforderlich und vom Arbeitgeber angeordnet ist.

§ 6 Urlaub
(1) Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin hat Anspruch auf jährlichen Erholungsurlaub von ... Arbeitstagen.

(2) Im Ein- und Austrittsjahr wird der Erholungsurlaub nur anteilig entsprechend der Beschäftigungsdauer gewährt.

(3) Der Urlaub ist grundsätzlich im Kalenderjahr zu nehmen. Nicht genommener Urlaub verfällt am 31.3. des Folgejahres ersatzlos.

§ 7 Arbeitsverhinderung
Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Dienstverhinderung sowie ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Im Falle einer krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung ist der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin verpflichtet, ab dem dritten Krankheitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Dies gilt auch, falls die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben andauert.

§ 8 Verpfändung von Gehaltsansprüchen
Eine Abtretung oder Verpfändung der Vergütung oder der Sonderzahlungen ist ausgeschlossen.

§ 9 Geheimhaltung
Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin verpflichtet sich, über alle ihm/ihr im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangten Vorgänge, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse etc., sowohl während der Dauer des Anstellungsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung Stillschweigen zu bewahren.

§ 10 Nebentätigkeit
Nebentätigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung der Arbeitskraft führen oder die Belange des Arbeitgebers beeinträchtigen können, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Arbeitgebers.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

(2) Weitere Vereinbarungen außerhalb dieses Arbeitsvertrags sind nicht getroffen.

(3) Auf das Arbeitsverhältnis finden dieser Arbeitsvertrag und ergänzend die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.

(4) Sollte eine der Bestimmungen dieses Arbeitsvertrags unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall eine der unwirksamen Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis nahekommende Regelung zu treffen.

......................................


..................................................

(Ort/Datum)
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(Mitarbeiter/Mitarbeiterin)

